
 

Az.: 50 80 33 Münster, 11.01.2005 

Rundschreiben Nr. 1 / 2005 

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) und Betriebskostenverordnung 
(BKVO) 
Antragssoftware TAB-AV 2005 (Abrechnung 2004/ Voranschlag 2006) für Betriebskosten-
zuschüsse von Tageseinrichtungen für Kinder 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die neue Antragssoftware TAB-AV 2005 und das Papierantragsformular für die Betriebskos-
tenabrechnung/ -beantragung 2004/ 2006 stehen ab sofort im Internet zur Verfügung.  
Das Programm sowie das Papierformular -als PDF-Datei- können unter www.ion.ag kostenlos 
heruntergeladen werden. Eine CD-Version kann ebenfalls bei der IOn AG ab sofort bis Ende 
April 2005 kostenfrei bestellt werden. Zur Vereinfachung des Bestellverfahrens verwenden Sie 
bitte ausschließlich das beigefügte Formular oder senden Sie Ihre Bestellung per E-mail an 
gtk@ion.ag . Der CD-Versand wird ab Mitte Februar 2005 erfolgen.  

In der neuen Version haben sich gegenüber dem Vorjahr einige Änderungen ergeben: 
• Haushaltskonsolidierungsbeitrag in der Abrechnung 2004

Neu ist die Berücksichtigung des Haushaltskonsolidierungsbeitrages gemäß § 18 b GTK 
bei der Berechnung des Zuschusses in Abschnitt 7. Die Höhe des Beitrags, der vom Zu-
schuss abgezogen wird, wird automatisch errechnet. 

• Anlage 2 und 3 Personalkosten - neue Spalte 6d „Vollzeitbeschäftigung“ 
Die Erhöhung der tariflichen Wochenarbeitszeit in einigen Verträgen machte eine An-
passung der Personalkostentabellen erforderlich. Es gibt daher dort eine neue Spalte 6d, 
in die die Wochenstundenzahl bei Vollzeitbeschäftigung einer Person laut dem für diese 
Kraft gültigen Tarifvertag anzugeben ist.  

• Verweis auf Informationen im Internet
Die im Programm bisher hinterlegten allgemeinen Hinweise zur gesetzlichen Grundlage 
des Verfahrens wurden durch einen Link zur Seite www.tageseinrichtungen.nrw.de er-
setzt. Auf diese Weise sind durch Zugang über das Internet die aktuellen Informationen 
zum Bereich Tageseinrichtungen für Kinder einsehbar.  
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Ich weise nochmals darauf hin, dass die Erfassung eigener (kommunaler) Anträge nur noch mit 
diesem nun zur Verfügung gestellten Antragsmodul TAB-AV möglich ist. Der spätere Import in 
die Bearbeitungssoftware TAB Notes 2005 ist nur über diesen Verfahrensweg möglich.  

Eine kostenfreie Hotline für TAB-AV 2005 steht Ihnen bei der IOn AG unter der Rufnummer 
0211/ 92495-145 (oder per E-mail: gtk@ion.ag) an den nachstehend genannten Tagen in der 
Zeit von 9:00 – 16:00 Uhr zur Verfügung: 

Februar 2005:  am 17. / 21. / 24. / 28. 
März 2005:  am 3. / 7. / 10. / 14. / 17. / 21.  
April 2005:  am 4. / 7. / 11. / 14. / 18. / 21. / 25. / 28. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Norbert Rikels 


